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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Die Kommission nimmt den vom Europäischen Parlament und vom Rat vereinbarten Wortlaut von 

Artikel 9 zur Kenntnis. 

Unbeschadet ihres Initiativrechts gemäß dem Vertrag bekräftigt die Kommission hiermit, dass sie 

im Einklang mit Artikel 9 in ihrer ersten Bewertung dieser Verordnung, die zwei Jahre nach deren 

Inkrafttreten erfolgen muss, gründlich prüfen wird, wie die Verordnung umgesetzt wurde und zum 

reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beiträgt. Dadurch wird sie den steigenden 

Erwartungen der Verbraucher Rechnung tragen, insbesondere derjenigen, die keinen Zugang zu 

urheberrechtlich geschützten Dienstleistungen haben. 

Als Teil der Bewertung wird sie auch die Durchführbarkeit einer Änderung des 

Anwendungsbereichs der Verordnung sowie der damit verbundenen potenziellen Kosten und 

Vorteile eingehend prüfen, insbesondere was die mögliche Streichung der Bestimmung angeht, 

wonach elektronisch erbrachte Dienstleistungen, deren Hauptmerkmal die Bereitstellung des 

Zugangs zu urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen und deren 

Nutzung ist, von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b ausgenommen sind, sofern der Anbieter über die 

erforderlichen Rechte für die betreffenden Hoheitsgebiete verfügt, wobei den zu erwartenden 

Folgen gebührend Rechnung zu tragen ist, die eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Verordnung auf Verbraucher und Unternehmen sowie andere betroffene Branchen EU-weit haben 

würde. Die Kommission wird zudem sorgfältig prüfen, ob auch für andere Branchen, einschließlich 

von Branchen, die nicht unter die Richtlinie 2006/123/EG fallen und die gemäß Artikel 1 Absatz 3 

ebenfalls vom Anwendungsbereich der Verordnung ausgenommen sind, wie etwa Dienstleistungen 

im Bereich Verkehr und audiovisuelle Dienste, sämtliche ungerechtfertigten Beschränkungen 

aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung gestrichen 

werden sollten. 

Sollte die Kommission zu der Schlussfolgerung gelangen, dass der Anwendungsbereich der 

Verordnung geändert werden muss, wird sie ihrer Bewertung einen entsprechenden 

Gesetzgebungsvorschlag beifügen. 
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